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Erwägungen

E. 6
Der psychiatrische Gutachter Dr. med. B. kam zum Schluss, in der bisheri- gen Tätigkeit als
Schuhverkäuferin bestehe seit 2002 (wie bereits in der ersten polydisziplinären
Begutachtung durch das ZMB Basel 2006 be- schrieben) keine Arbeitsfähigkeit mehr. In
Bezug auf eine Verweistätigkeit hielt der Gutachter fest, es bestehe eine 50%ige
Arbeitsfähigkeit. Seit der letzten psychiatrischen Beurteilung im Rahmen des
polydisziplinären esti- med-Gutachtens sei weder eine Verschlechterung des
Gesundheitszu- stands noch der Arbeitsfähigkeit zu objektivieren (VB 285.1 S. 26;
Stellung- nahme von Dr. med. B. vom 9. Dezember 2022). Die Beschwerdegegnerin ging
damit zu Recht davon aus, dass in gesundheitlicher Hinsicht keine revisionsrechtlich
relevante Veränderung seit der Verfügung vom 3. Okto- ber 2018 eingetreten ist. Mangels
Revisionsgrund hat es somit beim bishe- rigen Rechtszustand sein Bewenden (vgl. E. 2.1.
hiervor), weshalb auf die Durchführung eines Einkommensvergleichs verzichtet werden
kann. Daran ändert der Umstand nichts, dass die Beschwerdegegnerin in der angefoch-
tenen Verfügung einen Einkommensvergleich vorgenommen hat (vgl. VB 298 S. 1 f.).
Damit erübrigt es sich auch, auf die Vorbringen der Be- schwerdeführerin zu
Einkommensvergleich, Verwertbarkeit der Restar- beitsfähigkeit und leidensbedingtem
Abzug (vgl. Beschwerde S. 15) einzu- gehen.

E. 7.1
Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 7.2.1
Gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG ist das Verfahren kostenpflichtig. Die Kosten werden nach
dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.00 bis Fr.
1'000.00 festgesetzt. Für das vorliegende Verfahren betragen diese Fr. 800.00. Sie sind
gemäss dem Verfahrens- ausgang der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

E. 7.2.2
Die Kosten der ergänzenden gutachterlichen Stellungnahme von Dr. med. B. vom 9.
Dezember 2022 in Höhe von Fr. 250.00 sind der Be- schwerdegegnerin aufzuerlegen (vgl.
BGE 139 V 496 E. 4.4 S. 502).
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E. 7.3
Der Beschwerdeführerin steht nach dem Ausgang des Verfahrens (Art. 61 lit. g ATSG) und
der Beschwerdegegnerin aufgrund ihrer Stellung als Sozi- alversicherungsträgerin (BGE



126 V 143 E. 4 S. 149 ff.) kein Anspruch auf Parteientschädigung zu. Das
Versicherungsgericht erkennt: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die
Verfahrenskosten von Fr. 800.00 werden der Beschwerdeführerin auf- erlegt. 3. Die Kosten
der ergänzenden gutachterlichen Stellungnahme von Dr. med. B. vom 9. Dezember 2022 in
Höhe von Fr. 250.00 werden der Be- schwerdegegnerin auferlegt. 4. Es werden keine
Parteientschädigungen zugesprochen.

- 13 - Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten Gegen diesen Entscheid kann
innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden
(Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten
still: vom sieb- ten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli
bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 46 BGG).
Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern,
zuzustellen. Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu
enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweis- mittel angerufenen Urkunden
sind beizulegen, soweit die Partei sie in Hän- den hat (Art. 42 BGG). Aarau, 27. Februar
2023 Versicherungsgericht des Kantons Aargau 2. Kammer Die Präsidentin: Der
Gerichtsschreiber: Peterhans Schweizer
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